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Umſtände eine ſolche Entſchädigung überhauyt

w findet.
Wenn ein Müller glaubt , in der rechtlichen

Benutzung ſeines Waſſers beeinträchtiget oder

beſchränkt zu ſeyn , fo darf. er eigenmächtig die

ihm entgegenſtehende Hinderniſſe nicht entfernen,
ſondern muß ſich te an die ihm pergeret ;

Polizeybehördewenden. š

; Diejenigen , welde aan, einem
begütert fi ſind , dürfen auch von ihrer Seite keine

Handlung eigenmächtig vornehmen, durch welche
die Mühle in ihrem Gang geſtört,gemindert,
oder beeinträchtiget werden könnte .
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§. 12 .

Speil Verfügungen uͤber die ipten i
insFEE

:
BVeaſſer .

Hn ii : obiger Grundſütze auf e

itii : Hefhaffenhéir nadh : - befonders Bemer :
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kens werthe mias sir dag Poarta
en ge

geben .
1 ) Das Wöſſen l Flüſſen⸗ Bichen,
Gräben und Teichen , aus welchen Mühlen das

erforderliche Waſſer ſchöpfen,darf nicht zum



Nachtheil berechtigter Müßlen geſchehen, und die

Müller dürfen das Wäſſern denen dazu berech⸗
tigten Gutsbeſitzern nicht eigenmächtig wehren .

Es ſollen daher da , wo Colliſionen und

Streitigkeiten deshalb zu fürchten ſind , eigene
polizeyliche Vorſchriften ,

für⸗
die Palms er⸗

laſſen werden .
2) Die Flüſſe , Kanäle inbaeae DU

das Waſſer zu den Mühlen führen , ſollen ſtets

rein gehalten , und zu gehöriger aih on ! und

ausgehoben werden .

Auch hierüber muß die Local: H Beirte
behörde die erforderlichen Anordnungen treffen ,

und in ſolchen die wechſelſeitigen Berichtigungen
und Intereſſen nach Recht ng ertr 3

K

vereinigen ſuchen .

5 ) Kein Müller darf igawa Te Müht⸗
:

bach abſchlagen , es feye, unter welchem Vor⸗

wand es wolle . Wenn ſolches außergewöhnlicher
Weiſe nöthig wird , ſo hat die Polizeybehörde

die erforderlichen Anordnungen zu treffen , un
D

auf deren Vollzug zu wachen .
4 ) Die Mühlbäche und Balferleieungatar

näle müſſen
allenthalben das nomdlipifige2m;
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Die LokalPolizey Behörden erlaſſen darüber

die erforderliche Inſtruktionen .

5) Der Müller darf das Waſſer nicht ibér
die Gebühr hemmen , oder ſpannen ; ſondern muß

demſelben den freyen Lalf ſo weit laſſen , als er

nicht berechtiget iſt , daſſelbe zurückzuhalten.
Das Weitere hierüber kommt unter §F. 15 .

2 n dem Eichpfahl vor .

6 ) Wenn ein Müller das Woſſer geſpannt
hat, und er es ſodann nöthig findet , die Waſſer⸗
maſſe ganz oder zum Theil wieder frey fließen

zu laſſen , fo darf er dieß nicht plötzlich inn Werk

ſetzen , Falls für einen untern Müller , oder fre

ſonſt Betheiligte nachtheiliger Effekt entſtehen

könnte ; ſondern die Ablaſſung muß nach und

nach geſchehen . Wenn durch plötzliches Ablaſſen

Schaden geſchieht, ſo muß er Sefn agri
und er wird noch geſtraft .

7) Es darf weder über fe Mühle, " i
unter derſelben eine Vorrichtung in den Waſſer⸗

Kanal eingelegt werden , durch welche das Waffer
geſpannt , und deſſen mem oder Ge⸗

fan vermindert wird .
a © oa ) Wenn es nöthtgnii eine Mühle fit

za ſtehen zu machen , ſo darf dieſes nicht durch gänz⸗
liche Hemmung des Waſſers geſchehen ; ſondern
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es iſt dieſer Stillſtand nach den Regeln der

Kunſt alſo zu bewirken , daß das Waſſer ſeinen

gleichen ungehinderten Abfluß habe .

9 ) Wenn eine Mühle Mangel an Waſſer

hat , ſo iſt der Bedacht darauf zu nehmen , daß

alles dasjenige Waſſer , was unbeſchadet der

Rechte dritterer Perſonen in den Mählbach ge⸗

leitet werden kann , dahin geführt werde .
zaa

Die betreffenden Polizey Behörden ſollen beſon⸗

ders da , wo das Intereſſe der Conſumenten eine

Verbeſſerung der Mühle erfor dert , den Müllern

mit aller möglichen Beyhülfe an Handen gehen .

10 ) Wo in einem Mühlbach ein disponib⸗

les Gefäll vorhanden iſt , oder das Gefall ohne

Nachtheil vermehrt werden kann , ſoll ſolches un⸗

ter Aufſicht der Polizey Behörde zum Vortheil

aller derjenigen MühlenEigenthümer , die ſich dem

Unternehmen anſchließen , vollzogen werden kön⸗

nen.
11 ) Aus keinem Fluß oder Bach , oder

Mühlengraben darf ein Ableitungs Kanal konſtruirt

werden , ohne vorhergegangene genaue hydrotech⸗

niſche Prüfung aller Umſtände und polizeyliche

Erlaubniß . E

12 ) Wo ein HauptableitungsKanal aus

einem größern Fluß eingerichtet wird , oder ſchon



beſteht , alſo daß er mehrere Gewerbe treibt , und

ſich durch mehrere Bezirke ergiest , da ſteht der⸗

ſelbe unter der Ober Aufſi cht der Mittel Polizey⸗

Stelle . Dieſelbe hat unter Mitwirkung der Waſ⸗
fers und Straßenbau Direction eine genaue In⸗

ſtruktion zu ertheilen , über bie Mrt , wie dag

ganze Syſtem eines ſolchen Kanals behandelt
werden ſolle , damit diejenigen Bezirke , durch

welche ſich derſelbe ergiest , feinen- Schaden lei⸗
den , und ſowohl die daran zu errichtenden Ge⸗

werke , als die Güterbeſitzer den möglichſten Vors
theil daraus ziehen können .

Wo dermalen ſchon ſolche Haupttanäle be
ſtehen , ſollen die etwa früher ergangenen In —

ſtruktionen revidirt , verbeſſert , und diejenigen

Einrichtungen getvoffen aone : Welche
den Voll⸗

zug ſichern .

nako ) Doiie . Mauk Bad Schif, 8

ferey , Flözerey oder Fiſcherey betrieben wird , „ ſol⸗
len beſondere Regulative deshalb von den betref⸗
fenden Behörden entworfen werden , in ſo fern
die gegenwärtig beſtehenden nicht genügen , oder
des halb Streitigkeiten beſtehen .

Wenn das Waſſer in einem Mühlbach eine
ſolche ungewöhnliche Höhe erreicht hat , daß es

nicht nur die Eiche, ſondern auch das Ufergelän⸗
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de überſteigt , und dieſes durch Die Uebereihe al :

lein nicht abgewendet werden kann , ſo iſt der

Müller ſchuldig , nach Umſtänden nicht nur den

Leerlauf , ſondern auch ſämmtliche Mühlſchützen

zu ziehen ; da wo eine Fluthſchleuße im Einlaß⸗

wehr beſtehet , iſt das Oeffnen derſelben mitbe⸗

griffen .
Da in den meiſten Fällen die Oeffnung der

Fluthſchleuße , bey zweckmäßiger Einrichtung , zu

Abwendung der Ueberſchwemmungen hinreichet ,

ſo ſoll ein jedes Mühlwehr , welches neu erbaut ,

oder von Grund aus reparirt wird , mit einer

oder nach Erforderniß mit mehreren Fluth ſchleu⸗

ßen verſehen werden , derer Schwellen in der

Ebeue der verglichenen Bachſohle liegen müſſen .

Die LokalPolizeySbrigkeit beſtimmt die Art ,

wie dies geſchehen muß , und den Betrag der

etwa dem Müller zu gebenden Entſchädigung .

§. 13 ,

Von dem eigentlichen Waſſerbau der Muͤh⸗

len , Der Eiche und dem laufenden Geſchirt.

Der Waſſerbau einer jeden Mühle ` nmuß
nach Regeln der Kunſt alſo konſtruirt ſeyn/ daß
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